
Vertritt Geschadigte im New-Haven Fall: Rechtsanwalt René Saurer von Gasser Partner in Vaduz. (Foto: M. Zanghellini) 
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Geschadigte im Fall New Haven fragen sich: 
«Wo sind die vielen Millionen gebliebenN 
Interview Von der Schadenssumme in Hare von ca. 30 Millionen Franken ist im letzte Woche verhandelten New-Haven-Fall nur em n Bruchteil ilbriggeblieben. 
Rechtsanwalt René Saurer appelliert im Namen der Geschadigten, die Geldstrome rund urn die betragerischen Treuhandgeschafte ganz genau zu beleuchten, 

VON HAMMES MATT 

oVolksblatt»: Herr Saurer, wie schat-
zen Sie als Privatbeteiligtenvertre-
ter die beiden Urteile im Fall New 
Haven em? 
René Saurer: Beim Erstangeklagten 
finde ich die 6,5 Jahre Gefangnis 
eher im unteren Bereich angesie-
delt. Beim Zweitangeklagten ist die 
Strafe in Hohe von drei Jahren doch 
ilberraschend hoch ausgefallen. Da 
gab wohl den Ausschlag, dass er 
nicht so reumiltig war wie der Erst-
angeklagte. 

Der durch die illegalen Machen-
schaften der beiden angerichtete 
Schaden betragt ca. 30 Millionen 
Franken. Gibt es iiberhaupt noch ei-
ne Chance, dass Geschadigte an Ihr 
Geld kommen? 
Das wird sehr schwer. Die Ange-
klagten haben zwar den von Ihnen 
verursachten Schaden anerkannt - 
gleichzeitig ist davon auszugehen, 
dass sie nicht die finanziellen Mittel 
haben, urn den Schaden auch nur 
annahernd wieder gutmachen zu 
konnen. 

Was schatzen Sie, wie viel Geld ist filr 
die Geschadigten noch vorhanden? 
Nicht mehr viel - darunter etwa die 
die Lebensversicherungspolice des 
Erstangeklagten oder sein Pensions-
kassenguthaben. Ich schatze, es 
sind zwischen einer und zwei 
Millionen Fradken, die den Privat-
beteiligten bleiben - wenn ilber-
haupt. 

Hat der Erstangeklagte moglicher-
weise alles auf den Putz gehauen? 
Seine Lebenshaltungskosten waren 
sicherlich nicht gering. 30 Millionen 
Franken stecken in der Esquire-Bar, 
bei der der Erstangeklagte beteiligt 
war, aber auf jeden Fall nicht drin - 
auch wenn sie sehr schon eingerich-
tet wurde. Da geht einem schon 
durch den Kopf: Wo sind die vielen 
Millionen hin? Eine Frage, die auch 
meine Mandanten geradezu wahn-
sinnig macht. Einer hat durch die 
Machenschaften alles verloren, was 
er in seinem Leben erarbeitet hat. 

Das Wirtschaftsmagazin oBilanzo 
hatte geschrieben, dass Vermogens-
werte in die Familienstiftung des 
Erstangeklagten geflossen sind. Wie 
sehen Sie es: Wurden die illegal er-
worbenen Millionen versteckt? 
Wir wissen es nicht. Ein interes-
santer Hinweis findet sich im Buch 
des US-Whistleblowers Bradley Bir-
kenfeld: Dort wurde der Erstange-
klagte namentlich als «Zauberero 
gelobt, der Geld verschwinden las-
sen konnte. 
Wie aus dem Strafakt hervorgeht, 
hatte der Erstangeklagte em n ver-
zweigtes Konglomerat an Struktu- 

ren geschaffen. Ob hier noch mehr 
vorhanden sind, scheint durchaus 
moglich. 

1st es iiberhaupt noch moglich, an 
diese Werte zu kommen? 
Da sind nun die Strafvollzugsbehor-
den gefragt - diese machten im Fall 
New Haven bisher einen sehr guten 
Job. Wir haben deshalb eine zusatz-
lichen Sachverhaltsdarstellung bei 
der Staatsanwalt-
schaft eingebracht. 
Nun erwarten wir 
eine genaue Geld-
stromanalyse, wo- 
hin die Millionen 	 RENE S 
geflossen sind. Das 	PRIVATBETEILIG 

ist auch im Interes- 
se des Finanzplatzes, der bekannt-
lich durch solche Betrugsfalle gross-
en Schaden nimmt. 
Mich stort aber auch, dass sonst nie-
mand in Liechtenstein fiir die Ma-
chenschaften im New-Haven-Fall 
Verantwortung ilbernehmen will - 
im Gegenteil. 

Konnen Sie em Beispiel nennen? 
Selbst als der Erstangeklagte bereits 
in Untersuchungshaft sass, hat bei-
spielsweise eine Liechtensteiner 
Bank em n Pfandrecht verwertet und 
einen Betrag von ca. drei Millionen 
Franken vom Konto meines Manda- 

ten abgebucht. Der Pfandvertrag 
war wenige Monate vor der Verhaf-
tung des Erstangeklagten abge-
schlossen worden - unterzeichnet 
vom Zweitangeklagten. Dies diente 
zur Besicherung eines Kredits eines 
Trusts, der mit meinem Mandaten in 
keiner Verbindung stand. Und nicht 
nur das: Mit diesem Kredit war emn 
mehrere Millionen teures Bild von 
Roy Lichtenstein gekauft worden. 

Das Geld meines 
Mandaten hatte 
jedoch 	den 
Zweck, Bauvorha-
ben zu finanzie- 

AURER 	 ren. Mit anderen 
TENVERTRETER 	Worten: Die Besi- 

cherung passte 
nicht ins Bild. Hinzu kommt: Der 
Grossteil der Transaktionen wurde 
iiber dieselbe Bank abgewickelt. Sie 
hatte eigentlich sehen miissen, was 
da passiert. Das macht dann schon 
stutzig. 

Vor Gericht wurde vorgebracht, 
dass der Erstanklagte nicht nur sei-
nen Kollegen, sondern auch die 
Bank ilberlistet habe. 
Diese Rechtfertigung hart man im-
mer wieder: Man habe dem Erstan-
geklagten eben vertraut, hiess es, 
da konne man nichts machen. Der 
Erstangeklagte war aber kein Unbe- 

kannter. So ist auch in der Verhand-
lung ans Licht gekommen, dass sei-
ne Vorgeschichte - der Erstange-
klagte war 2008 ins Visier der Straf-
vollzugsbehoren in den USA gera-
ten - in Liechtenstein hinlanglich 
bekannt war. 

Sie haben wahrend der Verhand-
lung kurz darauf aufmerksam ge-
macht, dass Geschadigte in Liech-
tenstein wenig Aussicht auf Scha-
densausgleich hatten. Warum haben 
Sie das gesagt? 
Mir ging es in der Aussage darum, 
dass es in Liechtenstein den Privat-
beteiligten nicht leicht gemacht wird, 
im Strafverfahren zu ihrem Recht zu 
kommen. Das beginnt, dass es in der 
Vergangenheit fur den Privatbeteilig-
ten schwierig war, Akteneinsicht zu 
erhalten. Das ist filr den Geschadig-
ten ungemein wichtig, weil er erst 
dort wirklich sehen kann, was genau 
passiert ist. Der Beschuldigte hatte es 
in der Hand, die Akteneinsicht urn 
Monate hinauszogern. 

Der Erstangeklagte hat sich aber 
sehr kooperativ verhalten, wie auch 
das Gericht betonte. 
Ja, in diesem Fall hatte der Erstange-
klagte sich nicht gegen die Aktenein-
sicht gewehrt. Es gibt beziiglich der 
vorigen Frage aber noch weitere 

Punkte: Etwa, dass Geldwaschereide-
likte nach Ansicht mancher Liechten-
steiner Richter keine Vermogensde-
likte sind und die Geschadigten nicht 
dazu berechtigen, sich am Verfahren 
zu beteiligen. Ein weiterer Punkt 
sind die Regelungen zum Verfall. 

Stimmt, der Senat erklarte mehrere 
Verm6genswerte des Angeklagten 
als werfallem. Was bedeutet dies? 
Im Strafgesetzbuch gibt es Bestim-
mungen, die es dem Gericht erlau-
ben, die Beute oder einen allfallig 
erhaltenen Loin abzuscheipfen - 
nach dem Motto «Verbrechen sollen 
sich nicht lohneno. Der Verfall be-
wirkt, dass das Eigentum dann auf 
das Land Liechtenstein iibergeht. 

Das klingt fiir die Geschadigten 
nicht gerade fair. 1st der Verfall eine 
gerechtfertigte Regelung? 
Grundsatzlich ist der Verfall eine ge-
rechtfertigte Regelung. Aber nadir-
lich sollten Ansprüche der Gescha-
digten einem Verfall vorgehen. Das 
ist derzeit im Gesetz leider nicht klar 
geregelt - im Gegensatz etwa zu Os-
terreich. Da die osterreichischen Ver-
fallsbestimmungen in Liechtenstein 
als Rezeptionsgrundlage gedient ha-
ben, ist dies doch bemerkenswert. 

In der Verhandlung haben mehrere 
Vertreter von Privatbeteiligten Ver-
gleiche mit den Angeklagten ange-
strebt. Kann damit der Verfall um-
gangen werden? 
Umgehung ist vielleicht das falsche 
Wort. Das Gesetz besagt, dass emn 
Verfall unterbleiben kann, wenn 
der vom Verfall Betroffene zivil-
rechtliche Anspriiche bereits be-
friedigt oder Sicherheit geleistet 
hat. Es muss beispielsweise bereits 
em n rechtskraftiges Urteil vorliegen, 
damit der Verfall verhindert wird - 
oder die Geschadigten mfissen eben 
einen Vergleiche mit dem Beschul-
digten abschliessen. Wird dem Pri-
vatbeteiligten der Schadenersatzan-
spruch erst im Strafurteil gegen den 
Angeklagten zugesprochen, wird 
die Sache fiir die Geschadigten bii-
rokratischer und komplizierter - 
obschon das Resultat dann das glei-
che sein mag. 

Zur Person 
Im Einsatz fOr die 
Geschadigten 
René Saurer ist Rechtsanwalt und Partner 
bei Gasser Partner Rechtsanwalte und ist 
auf Wirtschaftskriminalitat, Stiftungs- und 
Trustrecht sowie Datenschutzrecht spezia-
lisiert. Gasser Partner Rechtsanwalte ver-
treten die Interessen von insgesamt sieben 
Geschadigten im Fall New Haven sowohl in 
Straf- als auch in Zivilverfahren. 

«Mich start , dass sonst 
niemand Ve rantwortung 

Oberneh men will.» 
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